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RS OGH 1985/10/15 5Ob526/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1985

Norm

GmbHG §52 Abs3

Rechtssatz

Hat auch nur ein Gesellschafter auf sein Bezugsrecht nicht verzichtet, dann muß ihm die Möglichkeit, dieses Recht

auszuüben, o en gehalten werden, dh er darf im Kapitalerhöhungsbeschluß nicht schon von vornherein von diesem

Recht ausgeschlossen werden, wenn nicht ein besonderer Rechtfertigungsgrund im Interesse der Gesellschaft

vorhanden ist.
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